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► Nr.  VO/2022/10777
öffentlich

Lübeck, 14.01.2022
Bericht
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Dennis Bössow (E-Mail: dennis.boessow@luebeck.de Telefon: 122-2051)

Bericht über die Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnli-
chen Zuwendungen für das Jahr 2020 gemäß § 76 Absatz 4 der 
Gemeindeordnung SH
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

07.02.2022 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
22.02.2022 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme
24.02.2022 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:

Berichtspflicht gemäß § 76 Absatz 4 Gemeindeordnung SH

Bericht:

Mit diesem Bericht wird die Bürgerschaft über Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwen-
dungen (im Folgenden vereinfacht als „Spenden“ bezeichnet) informiert, die der Hansestadt 
Lübeck im Jahr 2020 angeboten und im weiteren Verfahren formal angenommen wurden. 
Auf der Grundlage des § 76 Absatz 4 Gemeindeordnung (GO) wird nur über Spendenan-
nahmen berichtet, die über 50 Euro hinausgehen. 

Mit der gesetzlichen Regelung über die Abwicklung von Spenden in § 76 Absatz 4 der Ge-
meindeordnung (GO) beabsichtigt der Landesgesetzgeber die Vermeidung von Korruption 
und die Schaffung von Transparenz im Spendenverfahren. 

Zur Umsetzung dieser gesetzlichen Vorgaben in der Hansestadt Lübeck gilt seit dem Jahr 
2014 die Dienstanweisung zur Umsetzung von § 76 Absatz 4 der Gemeindeordnung (Ab-
wicklung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen). 
Danach wird das Verfahren in die Phasen Einwerbung, Angebotsentgegennahme und An-
nahme gegliedert. 
Dem Gesetz nach obliegt die Einwerbung und Angebotsentgegennahme dem Bürgermeister. 
Aktive Spendeneinwerbungen durch Verwaltungsmitarbeiter:innen bedürfen einer Beauftra-
gung durch die Verwaltungsleitung. 
Die Annahme erfolgt grundsätzlich durch die Bürgerschaft, soweit diese Entscheidungskom-
petenz nicht auf den Bürgermeister übertragen wurde.
Die Spendenliste eines Jahres spiegelt jeweils den Zeitpunkt der im Bereich Haushalt und 
Steuerung eingegangenen Spendenangebotsanzeigen wider.
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Mit Beschluss vom 21.03.2013 (Vorlage VO/2013/00464) hat die Bürgerschaft die Entschei-
dung über die Annahme oder Vermittlung von Spenden im Rahmen der folgenden Wertgren-
zen auf den Bürgermeister und den Hauptausschuss delegiert:

Auf den Bürgermeister:
- bei Spenden von gemeinnützigen Stiftungen bei einem Wert von mehr als 50 Euro 

bis 300.000 Euro
- bei allen anderen Spenden bei einem Wert von mehr als 50 Euro bis 100.000 Euro

Auf den Hauptausschuss:
- bei Spenden von gemeinnützigen Stiftungen bei einem Wert von mehr als 300.000 

Euro bis 500.000 Euro
- bei allen anderen Spenden bei einem Wert von mehr als 100.000 Euro bis 200.000 

Euro“

Übersicht Gesamtspenden und "TOP 5" (Ranking der 5 Hauptspendenden)

14.001.076,70 €

1 10.000.000,00 €

2 2.708.420,00 €

3 151.352,39 €

4 95.300,00 €

5 90.000,00 €

13.045.072,39 €
93,17%

Muhlack, Bernd (Nachlass)

2020

Hauptspendende

Possehl-Stiftung
Gemeinnützige Sparkassen-
stiftung zu Lübeck
Friedrich-Bluhme-und-Else-
Jebsen-Stiftung
Menke Prof. em. Dr., 
Hubertus

Summe 1 bis 5
Anteil an den Gesamtspenden

Gesamtspenden

Anlagen:
Anlage 1 – Übersicht 2020

Bürgermeister Jan Lindenau
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